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Gemeinde Eichwalde 
Der Bürgermeister 

 
Vorlage Nr.:  BV-005/2026 
 
Öffentlichkeitsstatus:  öffentlich 
 
eingebracht durch: Geschäftsbereich Bürgermeister erstellt am:    13.02.2026 
 geändert am:  
 
Anlagen:  
1.Vertraulichkeitserklärung  
2. Bekanntmachung  
 
 

 Beratungsfolge Sitzungsdatum Zuständigkeit Abstimmung 

 Hauptausschuss 17.03.2026 Vorberatung 8 Ja 0 Nein 0 Enth. 

 Gemeindevertretung 24.03.2026 Entscheidung  

 
 
Betreff: 
Durchführung eines Konzessionsverfahrens gem. § 46 EnWG zur Neukonzessionierung des 
Stromversorgungsnetzes in der Gemeinde Eichwalde (Konzessionsverfahren) 
 
Beschlussvorschlag:  
Die Gemeindevertretung beschließt:  

1. Der Bürgermeister wird beauftragt, ein Konzessionsverfahren zur Vergabe der 
Stromkonzession der Gemeinde Eichwalde gem. § 46 EnWG durchzuführen.  

2. Die Gemeindevertretung beschließt, eine Vertraulichkeitsvereinbarung mit der E.DIS 
Netz GmbH (Altkonzessionär) zum Erhalt der Netzdaten gem. § 46a EnWG 
abzuschließen.  

3. Die Gemeindevertretung beschließt, das Auslaufen des aktuellen 
Konzessionsvertrages zum 31. Dezember 2028 im elektronischen Bundesanzeiger 
bekannt zu geben.  

4. Der Bürgermeister wird beauftragt, die Gemeindevertretung über das Ergebnis der 
Bekanntmachung zu informieren. 

 
 
Begründung:  
Der Konzessionsvertrag zwischen der Gemeinde Eichwalde und der E.DIS Netz GmbH 
(Altkonzessionär) für die Sparte Strom endet zum 31. Dezember 2028. Gemäß § 46a EnWG 
hat die Gemeinde drei Jahre vor Auslaufen des aktuellen Konzessionsvertrages einen 
Anspruch auf technische und wirtschaftliche Informationen zum Netz (Datenherausgabe). 
Voraussetzung für den Erhalt dieser Daten ist die Unterzeichnung einer entsprechenden 
Vertraulichkeitsvereinbarung. Gem. § 46 EnWG ist die Gemeinde verpflichtet, ein 
diskriminierungsfreies Verfahren zur Neuvergabe der Konzession durchzuführen und 
spätestens zwei Jahre vor Auslaufen des Konzessionsvertrages dessen Ende im 
Bundesanzeiger bekannt zu geben (Bekanntmachung). Potentielle Bewerber haben drei 
Monate Zeit, ihr Interesse gegenüber der Gemeinde zu bekunden. Sofern nur ein Bewerber 
sein Interesse bekundet, kann die Gemeinde mit ihm einen neuen Konzessionsvertrag 
verhandeln und abschließen. Eine Datenherausgabe wäre in diesem Fall nicht zwingend 
notwendig. 
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Abdruck der anzuwendenden Rechtsnorm 
 
Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz - EnWG) 
 
§ 46 Wegenutzungsverträge 
 

(1) Gemeinden haben ihre öffentlichen Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb 
von Leitungen, einschließlich Fernwirkleitungen zur Netzsteuerung und Zubehör, zur 
unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Gemeindegebiet 
diskriminierungsfrei durch Vertrag zur Verfügung zu stellen. Unbeschadet ihrer 
Verpflichtungen nach Satz 1 können die Gemeinden den Abschluss von Verträgen 
ablehnen, solange das Energieversorgungsunternehmen die Zahlung von 
Konzessionsabgaben in Höhe der Höchstsätze nach § 48 Absatz 2 verweigert und eine 
Einigung über die Höhe der Konzessionsabgaben noch nicht erzielt ist. 

(2) Verträge von Energieversorgungsunternehmen mit Gemeinden über die Nutzung 
öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die zu 
einem Energieversorgungsnetz der allgemeinen Versorgung im Gemeindegebiet 
gehören, dürfen höchstens für eine Laufzeit von 20 Jahren abgeschlossen werden. 
Werden solche Verträge nach ihrem Ablauf nicht verlängert, so ist der bisher 
Nutzungsberechtigte verpflichtet, seine für den Betrieb der Netze der allgemeinen 
Versorgung im Gemeindegebiet notwendigen Verteilungsanlagen dem neuen 
Energieversorgungsunternehmen gegen Zahlung einer wirtschaftlich angemessenen 
Vergütung zu übereignen. Das neue Energieversorgungsunternehmen kann statt der 
Übereignung verlangen, dass ihm der Besitz hieran eingeräumt wird. Für die 
wirtschaftlich angemessene Vergütung ist der sich nach den zu erzielenden Erlösen 
bemessende objektivierte Ertragswert des Energieversorgungsnetzes maßgeblich. Die 
Möglichkeit zur Einigung auf eine anderweitig basierte Vergütung bleibt unberührt. 

(3) Die Gemeinden machen spätestens zwei Jahre vor Ablauf von Verträgen nach Absatz 
2 das Vertragsende und einen ausdrücklichen Hinweis auf die nach § 46a von der 
Gemeinde in geeigneter Form zu veröffentlichenden Daten sowie den Ort der 
Veröffentlichung durch Veröffentlichung im Bundesanzeiger bekannt. Wenn im 
Gemeindegebiet mehr als 100 000 Kunden unmittelbar oder mittelbar an das 
Versorgungsnetz angeschlossen sind, hat die Bekanntmachung zusätzlich im 
Amtsblatt der Europäischen Union zu erfolgen. Beabsichtigen Gemeinden eine 
Verlängerung von Verträgen nach Absatz 2 vor Ablauf der Vertragslaufzeit, so sind die 
bestehenden Verträge zu beenden und die vorzeitige Beendigung sowie das 
Vertragsende nach Maßgabe der Sätze 1 und 2 öffentlich bekannt zu geben. 

(4) Die Gemeinde ist bei der Auswahl des Unternehmens den Zielen des § 1 Absatz 1 
verpflichtet. Unter Wahrung netzwirtschaftlicher Anforderungen, insbesondere der 
Versorgungssicherheit und der Kosteneffizienz, können auch Angelegenheiten der 
örtlichen Gemeinschaft berücksichtigt werden. Bei der Gewichtung der einzelnen 
Auswahlkriterien ist die Gemeinde berechtigt, den Anforderungen des jeweiligen 
Netzgebietes Rechnung zu tragen. Die Gemeinde hat jedem Unternehmen, das 
innerhalb einer von der Gemeinde in der Bekanntmachung nach Absatz 3 Satz 1 oder 
3 gesetzten Frist von mindestens drei Kalendermonaten ein Interesse an der Nutzung 
der öffentlichen Verkehrswege bekundet, die Auswahlkriterien und deren Gewichtung 
in Textform mitzuteilen. 

(5) Die Gemeinde hat die Unternehmen, deren Angebote nicht angenommen werden 
sollen, über die Gründe der vorgesehenen Ablehnung ihres Angebots und über den 
frühesten Zeitpunkt des beabsichtigten Vertragsschlusses in Textform zu informieren. 
Die Gemeinde macht bei Neuabschluss oder Verlängerung von Verträgen nach Absatz 
2 ihre Entscheidung unter Angabe der maßgeblichen Gründe öffentlich bekannt. 

(6) Die Absätze 2 bis 5 finden für Eigenbetriebe der Gemeinden entsprechende 
Anwendung. 

(7) Die Aufgaben und Zuständigkeiten der Kartellbehörden nach dem Gesetz gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen bleiben unberührt. 
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Finanzielle Auswirkungen im laufenden Haushaltsjahr in späteren Haushaltsjahren 

in der Ergebnisrechnung  Ertrag  Aufwand  Ertrag  Aufwand 

in der Finanzrechnung  Einzahlung  Auszahlung  Einzahlung 
 

Auszahlung 

Überschreitung 

Haushaltsplan 
 ja  nein  ja  nein 

Bemerkungen: Der neue Konzessionsvertrag würde ab dem 1. Januar 2029 für eine Laufzeit von 20 

Jahren gelten.  
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Unser Leitbild: Gartenstadt Eichwalde – idyllisch, lebendig und 
nachbarschaftlich  

 

 Grüne Oase Eichwalde – natürlich fit für das 21. Jahrhundert 

Ziele: 
 Wir gestalten unseren wertvollen Baumbestand zukunftsfähig. 
 Wir werten unsere Grün- und Erholungsräume auf. 
 Wir leisten einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz und zur Klimaanpassung. 
 Wir begrenzen Verdichtung und Versiegelung auf das notwendige Maß. 
 Wir steuern die Flächen- und Siedlungsentwicklung in Eichwalde aktiv. 
 Wir unterstützen die Schaffung bezahlbaren Wohnraums. 
 sonstiges: 

 

 Unser Eichwalde – von Jung bis Alt im starken Miteinander 

Ziele: 
 Wir stärken unser soziales, offenes und friedvolles Miteinander. 
 Wir schaffen generationenübergreifende Begegnungsräume und Plattformen für 

aktives Zusammenleben. 
 Wir schaffen mehr Angebote für Kinder und Jugendliche. 
 Wir gestalten die Bahnhofstraße als lebendiges Zentrum. 
 Wir fördern die vielfältige und einzigartige Kunst- und Kulturszene. 
 Wir arbeiten verbindlich mit unseren Nachbarkommunen zusammen. 
 Wir nutzen die Möglichkeit der Digitalisierung. 
 sonstiges: 

 

 Mobiles Eichwalde – entspannt und aktiv in Bewegung 

Ziele: 
 Wir setzen konsequent auf den Rad- und Fußverkehr. 
 Wir unterstützen und fördern Sport- und Bewegungsangebote draußen wie drinnen. 
 Wir schaffen einen sicheren und barrierefreien öffentlichen Raum für Jung und Alt 

unter Berücksichtigung mobilitätseingeschränkte Personen. 
 sonstiges: 

 

 Der Beschluss beinhaltet Maßnahmen zum Klimaschutz.  

      Ja 
 Nein 

 

 Der Beschluss betrifft das Leitbild nicht. 

 Bemerkungen 

 
 
 

   

Unterschrift Bürgermeister  Unterschrift Kämmerin 
 
 
 

[Die Beschlussvorlage liegt im Original in der Verwaltung unterschrieben vor.] 

  



 

Seite 5 von 5 

 

Änderungsempfehlungen: 
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